
Informationsveranstaltung über die 

gymnasiale Oberstufe (Abitur 2027)



◼Allgemeines

◼Aufbau der Sekundarstufe II

◼Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11)

◼Qualifikationsphase (Jahrgangsstufen 12 & 13)

◼Abitur

◼Organisation



Allgemeines – Strukturen 

◼Auflösung der Klassenverbände – Bildung von Kursen 

◼ in Jgst.11/EF: Kursverbände in D, E, M

◼Bildung einer (schulübergreifenden) Jahrgangsstufe                        

◼ zusammen mit dem GSG und ab Jgst.12/Q1 teilweise mit dem 
BGL

◼Beratungslehrer bis zum Abitur

◼Zepp: Herr Raskop (raskop@zeppelin-gymnasium.de)

◼GSG: Frau Spickermann



Allgemeines – Informationen 

◼ Informationspflicht (!) der Schülerinnen und Schüler (Brett bzw. IServ)

◼ Jahrgangsstufenversammlungen

◼ Jahrgangsstufenpflegschaft als Mitwirkungsgremium der Eltern

◼ rechtlich verbindliche Auskünfte dürfen erteilen:

◼ Beratungslehrerin (Herr Raskop)

◼ Oberstufenkoordinatorin (Frau Breitkopf)

◼ Schulleitung (Herr Jaques)

◼ Aushänge dieser drei Personen am Brett bzw. bei Iserv

◼ KEINE Fachlehrkräfte



Allgemeines – Informationen 
Leistungskontrolle

◼ 1 - 2 Klausuren pro Halbjahr in jedem schriftlich belegten Fach 

◼ Sonstige Mitarbeit

◼ Klausurtermine werden zentral festgelegt (bis zu 3 Termine pro Woche 
möglich!)

◼ In der EF wie bisher Noten/Zeugnisse

◼ Versetzung am Ende der EF

◼ In der Qualifikationsphase Benotung durch Punkte

◼ Laufbahnübersicht statt Zeugnis

◼ Ab der Q1 gelten die Notenbereiche ausreichend minus bis ungenügend (4 
Punkte bis 0 Punkte) als Leistungsdefizite, die die Laufbahn gefährden.



Allgemeines – Fehlzeiten 

◼Merkblatt Fehlstunden in der Sek II

◼ Telefonisches Anzeigen der Erkrankung am ersten Tag

◼ Bei Erkrankung im Laufe des Schultags im Sekretariat oder bei der 

Oberstufenkoordination abmelden

◼ Alle Formen absehbarer Fehlzeiten müssen vorab beurlaubt werden

◼ Nur bei dauerhaft attestierter langfristiger Sportunfähigkeit entscheidet die 

Schulleitung in Verbindung mit der Schulaufsicht über die Form der 

Teilnahme am Sportunterricht. Die Teilnahme am Sportunterricht ist die 

Regel, auch bei vorübergehender Sportunfähigkeit (dann 

Theorieunterricht, Projekte, etc.)



Allgemeines – Fehlzeiten 

◼ Entschuldigungsformular

◼ einzelne Fächer nach Stundenplan aufführen und jeweils vom Fachlehrer 
abzeichnen lassen

◼ Möglichkeit der Verpflichtung zur ärztlichen Bescheinigung

◼ Fehlen bei Klausuren:

◼ 1. Telefonische Meldung im Sekretariat

◼ 2. Nachschreibpflicht bei entschuldigtem Fehlen

◼ Schulleitung entscheidet, ob nachgeschrieben werden darf.



Allgemeines – Nachteilsausgleich 

◼ Verlängerung von Vorbereitungs- und Prüfungszeiten oder sonstige 

Ausnahme, um einen Nachteil aufgrund einer Behinderung oder eines 

sonderpädagogischen Förderbedarfs auszugleichen

◼ NTA für:

◼ Schülerinnen und Schüler, die eine Behinderung, eine medizinisch attestierte 

langfristige chronische Erkrankung oder eine medizinisch diagnostizierte Störung 

haben

◼ Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

◼ Schülerinnen und Schüler mit akuter, ärztlich attestierter Beeinträchtigung

◼ Schülerinnen und Schüler mit einer besonders schweren LRS

◼ Stellen eines formlosen Antrags (jedes Halbjahr!) & Vorlage ärztlicher 

Bescheinigungen bei der Schulleitung



Allgemeines – Studien- & Berufsorientierung

◼Betriebspraktikum im Januar

◼ Durchführung und Organisation:

Herr Raskop (Zepp) und Frau Spickermann (GSG)

◼ Informationsveranstaltung im Herbst
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Aufbau der Sekundarstufe II



Einführungsphase (EF) –

Aufgabenfelder 

◼AF I: sprachlich-literarisch-künstlerisch

» Deutsch, Fremdsprachen, Kunst/Musik

◼AF II: gesellschaftswissenschaftlich

» Geschichte, Geografie, Philosophie,

Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaft

◼AF III: mathematisch-naturwissenschaftlich

» Mathematik, Biologie, Chemie, Physik

◼Religion (evangelisch/katholisch)

◼Sport



Einführungsphase (EF) –
Pflichtbelegung

◼ AF I: sprachlich-literarisch-künstlerisch

» Deutsch, eine Fremdsprachen (aus Sek I), Kunst oder Musik

◼ AF II: gesellschaftswissenschaftlich

» eine Gesellschaftswissenschaft

◼ AF III: mathematisch-naturwissenschaftlich

» Mathematik, eine Naturwissenschaft

◼ Religion oder Philosophie (aus Gewissensgründen)

◼ Sport

◼ eine weitere Fremdsprache oder Naturwissenschaft 

◼ Fremdsprachenpflicht:

» 2 FS mind. 4 Jahre lang in SI+SII, ansonsten FS(neu)-Pflicht von EF.1-Q2.2

» Ausnahme (1): 2. FS 8-EF.2 (mindestens 4 Jahre)

» Ausnahme (2): Sprachfeststellungsprüfung in herkunftssprachlichem Unterricht wird wie eine zweite FS 
angesehen (§11 APO-GOSt) 



Einführungsphase (EF) – Anzahl 
der Kurse

Zusätzlich zu den Kursen im Pflichtbereich müssen weitere Kurse 

gewählt werden.

Jede Schülerin bzw. jeder Schüler muss 10 Kurse belegen und entweder

◼ einen 11. Wahlkurs (mit 34 Std.: Nur mit einer vierstündigen neueinsetzenden 

Fremdsprache möglich) oder

◼ einen 11. + 12. Wahlkurs (wenn 11 Kurse nur 33 Std. ergeben), mind. für die EF.1 

oder 

◼ einen 11. Wahlkurs + 1 Vertiefungskurs oder

◼ keinen weiteren Wahlkurs + 2 Vertiefungskurse wählen.

◼ Belegung von maximal 12 Kursen ist möglich.

◼ Die durchschnittliche Wochenstundenzahl beträgt 34, (im Laufe der Oberstufe 

insgesamt mindestens 102 Stunden).



Einführungsphase (EF) –

Vertiefungskurse

◼ zweistündige Halbjahreskurse

◼ nur in der EF

◼ Fächer: D, E, M

◼ keine Benotung, sondern qualifizierende Bemerkung

◼ Anwesenheitspflicht!

◼ nicht versetzungswirksam

◼ Anrechnung auf Wochenstunden

◼ Ziele: Intensivierung der individuellen Förderung von Kompetenzen, setzt an dem 

individuellen Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler an ; Förderung auf allen 

Leistungsniveaus



Einführungsphase (EF) –

Klausuren

In der EF sind in folgenden Fächern Klausuren zu schreiben:

◼ in Deutsch (zentral)

◼ in allen Fremdsprachen

◼ in Mathematik (zentral)

◼ in einer Gesellschaftswissenschaft

◼ in einer Naturwissenschaft

◼ weitere Kurse können schriftlich gewählt werden



Versetzung am Ende der EF 

◼ In die Qualifikationsphase wird versetzt, wer am Ende der Einführungsphase in zehn 
versetzungsrelevanten Fächern über mindestens ausreichende Leistungen verfügt oder 
höchstens in einem Fach eine mangelhafte Leistung vorweisen kann. Eine mangelhafte Leistung 
der Fächergruppe 1 (E, M, fortgeführte FS) muss mit einer mindestens befriedigenden Leistung 
in dieser Fächergruppe ausgeglichen werden. Ggf. können Minderleistungen durch eine 
Nachprüfung in nur einem Fach ausgeglichen werden.

◼ Versetzungsrelevant sind Deutsch, Mathematik, eine fortgeführte FS, eine 
Gesellschaftswissenschaft, eine Naturwissenschaft, Kunst oder Musik, Religion oder Philosophie, 
Sport, das zweite Profilfach (eine weitere FS oder NW) sowie ein weiteres gewähltes Fach mit 
Ausnahme der Vertiefungsfächer.

◼ Leistungswarnungen erfolgen über bereits mangelhafte Leistungen im Halbjahreszeugnis oder 
postalisch spätestens 10 Wochen vor dem Versetzungstermin.

◼ Die Versetzung in die Qualifikationsphase richtet sich wie in der Sekundarstufe I bei 
Warnungen/nicht gewarnten Leistungen nach §40 Schulgesetz NRW.



Einführungsphase (EF) – Latinum

◼ Latinum:   

◼ Latein von 7 bis Ende EF mit mindestens ausreichenden Leistungen („4-“) im 

Abschlusskurs

◼ kleines Latinum: mindestens ausreichende Leistungen („4-“) im 

Abschlusskurs der Jahrgangsstufe 10 
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Qualifikationsphase (Q) – Allgemeines 

◼ Leistungskurse (LK, 5-stündig) und Grundkurse (GK, 3-stündig)

◼ Die Leistungen der Qualifikationsphase zählen für die Abiturnote.

(Punkte statt Noten | Die Punkte der LK in zweifacher Gewichtung).

◼ Möglichkeit eines Projektkurses

◼ Möglichkeit der Erbringung einer besonderen Lernleistung.

◼ Die 1. Klausur in Q1.2 wird durch eine Facharbeit ersetzt.

(Wer einen Projektkurs belegt, muss keine Facharbeit schreiben.)

◼ Kein Pflicht- oder Wahlpflichtkurs darf mit 0 Punkten abgeschlossen werden!

◼ Die Qualifikationsphase endet mit der Abiturprüfung, die in den Abiturfächern (2 LK 

und 2 GK) abgelegt wird.



Qualifikationsphase (Q) – Wahl der 

Kurse 

Jede/r Schüler/in wählt aus den Fächern, die er/sie in der EF 

belegt hat (Folgekursprinzip!),

◼ 2 Fächer als LK und

◼ 7 oder 8 Fächer als GK aus. 

(In der gesamten Qualifikationsphase müssen mindestens 30 anrechenbare GK 

gewählt sein. Vertiefungskurse sind nicht anrechenbar.)



Qualifikationsphase (Q) –

Pflichtbelegung

◼ AF I: * Deutsch

* Kunst/Musik/Musik praktisch/Literatur (mind. 2 Halbjahre)

* eine Fremdsprache

◼ AF II: * eine Gesellschaftswissenschaft

* mind. je 2 Halbjahre in Geschichte und SoWi (evtl. Zusatzkurse)

◼ AF III: * Mathematik

* eine Naturwissenschaft

◼ mind. 2 Halbjahre Religion oder Philosophie

◼ Sport 

◼ eine weitere Sprache oder Naturwissenschaft



Qualifikationsphase (Q) – Abiturfächer

Bedingungen:

◼ Abdeckung der 3 Aufgabenfelder

◼ Zur Abdeckung des AF I ist nur D oder E/F/I/S zulässig. 

◼ MU/KU können darüber hinaus aber als Abiturfach gewählt werden. 

◼ Religion zur Abdeckung von AF II möglich.

◼ zwei der Fächer D, M, Fremdsprache

◼ Sport nicht als Abiturfach möglich

◼ Alle Abiturfächer müssen ab Q1 schriftlich sein und ab EF 

belegt worden sein.



Qualifikationsphase (Q) –

Leistungskurse

Der 1. LK muss 

◼ eine aus Sek I fortgeführte Fremdsprache 

◼ oder Mathematik

◼ oder eine Naturwissenschaft

◼ oder Deutsch sein.

Der 2. LK ist beliebig.

◼ je nach Angebot der Schule

◼ Aber: neu einsetzende FS als LK nicht möglich.
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Abitur – Abiturnote 

Für jede Schülerin bzw. jeden Schüler setzt sich die Gesamtqualifikation 

– das endgültige Abiturergebnis – aus zwei Blöcken zusammen:

Block I

Leistungen aus der

Qualifikationsphase

[200 bis 600 Punkte]

Block II

Abiturbereich

[100 bis 300 Punkte]

Jede Schülerin/jeder Schüler 

legt die Abiturprüfung in vier 

Fächern ab:

2 LK:

schriftliche Prüfung, ggf. auch

mündliche

2 GK:

3. Abiturfach schriftliche Prüfung,

ggf. auch mündliche

4. Abiturfach nur mündliche Prüfung



Abitur – Alternativen 

◼ Höchstverweildauer in der gymnasialen Oberstufe (EF, Q1, Q2): 4 Jahre!

◼ Schulpflicht: „Für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis dauert die Schulpflicht bis 

zum Ablauf des Schuljahres, in dem sie das achtzehnte Lebensjahr vollenden. […] Die Schulpflicht 
endet vor Vollendung des achtzehnten Lebensjahres mit dem erfolgreichen Abschluss eines 
vollzeitschulischen Bildungsganges der Sekundarstufe II.“ (§ 38 SchulG NRW)

Alternativen:

◼ Fachhochschulreife (FHR) nach der Q1:

Bescheinigung über die erforderlichen Leistungen (schulischer Teil) 

[FHR = schulischer Teil + abgeschlossene Berufsausbildung/einjähriges gelenktes Praktikum/FSJ/ 
FÖJ/Wehrdienst/BuFDi]
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Organisatorisches – Wahlen mit LuPO



Organisatorisches – Wahlen mit LuPO



Organisatorisches – Wahlen mit 
LuPO (Beispiel)



Organisatorisches – Wahlen mit LuPO

◼Ausgabe der LuPO-Datei (+ Vorstellung des LuPO-Programms):

◼Mittwoch (20.03.2024) 

◼Stick mitbringen!!!

◼Download von Programm + Handbuch + Handhabung:

◼ oder https://zeppelin-gymnasium.de/oberstufe

◼Abgabe der LuPO-Datei bis zum 25.04.2024 (erste Pause):

◼ Datei per E-Mail an raskop@zeppelin-gymnasium.de (Seiteneinsteiger) 
bzw. Abgabe auf die entsprechende IServ-Aufgabe

◼ Wahlzettel (ausgedruckt & unterschrieben) in der Schule (Briefkasten 
gegenüber vom Sekretariat)

https://zeppelin-gymnasium.de/oberstufe
mailto:raskop@zeppelin-gymnasium.de


Vielen Dank für Ihre / Eure 

Aufmerksamkeit!


